
Niedersächsisches
lnnenminister ium

Vereinbarung gemäß S 81 NPersVG
über

Telearbeit in der Landesverwaltung

Zwischen

der Niedersächsischen Landesregierung, vertreten durch das Niedersächsische Ministerium für

Inneres und Sport

einerseits

und

dem Deutschen Gewerkschaftsbund

Bezirk Niedersachsen-Bremen -

Sachsen- Anhalt

dem dbb beamtenbund und tarifunion
- Landesbund Niedersachsen -

andererseits

wird gemäß S 81 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes (NPersVG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1998 (Nds. GVBI. S. 19, 581), zuletzt geändert durch

Art. 3 des Gesetzes vom 16. September 2004 (Nds. GVBI. S. 362) folgende Vereinbarung ge-

schlossen:
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1. Präambel

In der Landesvenrvaltung soll die alternierende Telearbeit weiterhin ermöglicht und um die Tele-

arbeit in ,,satell i tenbüros" und ,,mobile Telearbeit" ergänzt werden. Dabei wird auf den Erkennt-

nissen aus dem erfolgreich abgeschlossenen Pilotprojekt "Flexiblere Arbeitszeit durch Telear-

beit" aufgebaut.

Mit der alternierenden Telearbeit werden folgende Ziele verfolgt:

. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

. Steigerung der Efftzienz und Motivation

. Steigerung der Produktivität der Sachbearbeitung

. Ergebnisorientiertes Führungsverhalten durch Zielvereinbarungen

. Einsparung von Sachmitteln

. Ökologischer Effekt durch Reduzierung des Berufsverkehrs

2. Geltungsbereich

2.1 Diese Vereinbarung gilt für alle Beschäftigten der unmittelbaren Landesverwaltung mit

Ausnahme der Landtagsvenrualtung und des Landesrechnungshofs.

2.2 Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes ausdrücklich geregelt ist, gelten bestehende

verwaltungsinterne Regelungen (z.B.Vertretungs- und Urlaubsregelungen, Geschäftsord-

nungen etc. ) unverändert.

3. Definit ion

3.1 Alternierende Telearbeit l iegt vor, wenn Beschäftigte ihre individuelle regelmäßige Arbeitzeit

teilweise zu Hause (häusliche Arbeitsstätte) und teilweise in der Dienststelle (betriebliche

Arbeitsstätte) erbringen. Die Telearbeitenden werden dabei durch Geräte und Einrichtun-

gen der dezentralen Informationsverarbeitungs- oder Kommunikationstechnik unterstützt.

Die häusliche Arbeitsstätte ist mit der Dienststelle online verbunden.

3.2 Bei der Telearbeit in ,,Satell i tenbüros" erbringen die Beschäftigten ihre Arbeitsleistung in

Außenstellen. Diese sind Dienstort.

3.3 Die ,,mobile Telearbeit" bedeutet, dass die Arbeitsleistung im Außendienst erbracht wird.
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4. Voraussetzungen der Teilnahme

Die Beteiligung an Telearbeit setzt voraus
. Freiwil l igkeit,

. Zugang zur häuslichen Arbeitsstätte durch den Arbeitgeber/Dienstherrn und die Personalver-
tretung nach vorheriger Absprache ,

o geeignete Arbeit,

. Mitwirkung beim Erfahrungsaustausch,

. Schulung und Fortbildung durch den Arbeitgeber/Dienstherrn.

5. Auswahlkriterien und Beteil igung der Personalvertretungen

5.1 Bei der Auswahl der für Telearbeit vorgesehenen Beschäftigten sollen auch soziale Ge-

srchtspunkte wie zum Beispiel Behinderung, Betreuungs- und Unterstützungsaufgaben für

Familienangehörige oder die Entfernung zwischen Wohn- und Dienstort angemessen be-

rücksichtigt werden.

5.2 Beschäftigte, die von der Venrualtungsreform betroffen sind oder absehbar betroffen sein

werden (vgl .Art .  3 Nr.2.21, Satz 1 bis 3 der Bler Vereinbarung zur Gestal tung Staatsmo-

dernisierung), sollen auf ihren Antrag vorrangig die Genehmigung zur Telearbeit erhalten.

5.3. Bei der Entscheidung über die Teilnahme an der Telearbeit beteil igt die Dienststelle den

Personalrat auf der Grundlage der Generalklausel des S 64 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 1

NPersVG.

6. Rechtl icher Rahmen

6.1 Rechtsvorschriften wie z.B. das Nredersächsische Personalvertretungsgesetz, Vorschrif-

ten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz o. A. gelten auch für Telearbeit.

6.2 Der angestellten-, beamten- und sozialversicherungsrechtl iche Status der Beschäftigten

bleibt unverändert. Für Urlaub und Krankheit gelten dieselben Regelungen wie in der

Dienststelle. Durch die Telearbeit darf den Telearbeitenden kein Nachteil in der berufl ichen

Karriere entstehen.

7. Arbeitszeit

7 .1. Umfang der Arbeitszeit

Die zu leistende Arbeitszeit ist die dienstrechtl iche oder arbeitsvertragliche individuelle

regelmä ßige Arbeitszeit.

7 .2 Aufteilung der Arbeitszeit auf die Arbeitsstätten
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Die Arbeitszeit ist auf die betriebliche und die häusliche Arbeitsstätte aufzuteilen. Diese Auf-

teilung der Arbeitszeit auf die Arbeitsstätten wird in der schriftlichen Vereinbarung festgelegt
(vgl.  Nr. 18).

8. Mehrarbeit, Nachtarbeit

Überstunden und Mehrarbeit, Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie außerhalb des allgemeinen

Arbeitszeitrahmens (Montag bis Freitag vor 6.00 Uhr und nach 20.00 Uhr) werden nur im Rah-

men der allgemeinen Bestimmungen bei Anordnung durch die Dienststelle vergütet.

9. Zeißrtassung

Die Erfassung aller tatsächlichen Arbeitszeiten erfolgt in einem Arbeitszeitnachweis (Zeitwertkar-

te) nach den in der Dienststelle geltenden Regelungen, an den Arbeitstagen in der Dienststelle

wie dort üblich.

10. Kontakt zur Dienststelle/Aufteilung der Arbeitszeit

Bei alternierender Telearbeit sind regelmäßig zwei Fünftel, mindestens jedoch ein Fünftel der in-

dividuellen Wochenarbeitszeit am Arbeitsplatz in der Dienststelle abzuleisten. Diese Rahmenre-

gelung ist zwischen Arbeitgeber/Dienstherrn und Teilnehmerlin zu konkretisieren (vgl. Nr. 7.2

und Nr .  1B) .

Dringend betrieblich bedingte zusätzliche Anwesenheit der Telearbeitenden in der Dienststelle

darf von ihnen nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. In diesen Fällen dürfen sich daraus

keine arbeitsJdienstrechtl ichen Konsequenzen ergeben.

11. Arbeitsstätte/Arbeitsschutz

Vor Aufnahme der Telearbeit erfolgt eine Abnahme der häuslichen Arbeitsstätte bezüglich der

Einhaltung ergonomischer, sicherheitstechnischer und datenschutzrechtl icher Vorschriften durch

den Arbeitgeber/Dienstherrn und die Personalvertretung.
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'12, Arbeitsmittel

12.1 Der Arbeitgeber/Dienstherr stattet die häusliche Arbeitsstätte mit Beteiligung der oder des

Telearbeitenden, soweit erforderlich, mit den notwendigen technischen Arbeitsmitteln und

mit - bei Bedarf verschließbaren - Möbeln aus. Er stellt die Betreuung, Wartung und die

Einhaltung der gesetzlichen Normen hinsichtl ich der ergonomischen Gesichtspunkte si-

cher und trägt die Kosten des Telekommunikationsanschlusses zur dienstl ichen Nutzung

sowie die laufenden Verbindungskosten.

12.2 Eine private Nutzung der technischen Arbeitsmittel ist nicht zulässig.

13. Betriebliche Arbeitsstätte

Sofern in einer Behörde oder in einem Dienstgebäude mehrere Beschäftigte an der Telearbeit

teilnehmen, sollte ihnen für die Arbeit in der Dienststelle ein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung

gestellt werden. Soweit erforderl ich sind die Anwesenheitszeiten in der Dienststelle aufeinander

abzustimmen.

Weitere Möglichkeiten der Nutzung eines gemeinsamen Dienstzimmers mit Teilzeitbeschäftigten

sollten genutzt werden.

14. Versicherungsschutz

Arbeitsunfälle an der häuslichen Arbeitsstätte, sowie in ,,Satell i tenbüros" und Unfälle auf dem

Weg von und zur Dienststelle fallen unter den gesetzlichen Unfallschutz.

15. Datenschutz

15.1 Personenbezogene Daten sind in der häuslichen Arbeitsstätte so zu schützen, dass ein

unbefugter Zugang zu und ein unberechtigter Zugriff auf die Daten wirksam verhindert

wird. Evtl. notwendige besondere Schutzmaßnahmen muss der Dienstherr/Arbeitgeber zur

Verfügung stellen.

15.2 Zu vernichtende Akten sind ausschließlich in der Dienststelle zu vernichten.

16. Haftung

16.1 Die Haftung der oder des Beschäftigten, ihrer oder seiner im Haushalt lebenden Famili-

enmitglieder und berechtigter Besucher ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-

schränkt.

16.2 Schadensersatzansprüche Dritter - auch aus Verletzungen des Datenschutzes -, sofern
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sie ursächlich auf die häusliche Arbeitsstätte zurückzuführen sind, übernimmt der Arbeit-

geber/Dienstherr außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

16.3 Verweigert ein Haftpfl icht- oder Sachversicherer aufgrund der durch die Telearbeit geän-

derten Risikolage teilweise oder vollständig den Deckungs- oder Versicherungsschutz,

gleicht der Arbeitgeber die dem Beschäftigten entstehenden Nachteile aus. lst die Risiko-

zuordnung streitig und venrueigert der Versicherer den Deckungs- oder Versicherungs-

schutz unter Berufung auf die geänderte Risikolage ist der Arbeitgeber vorleistungspfl ich-

tig. Der Beschäftigte tritt seine Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag im Umfang der

Ausgleichsleistung an den Arbeitgeber ab.

17. Rückkehr an die betriebliche Arbeitsstätte

17.1 Alternierende Telearbeit kann befristet oder unbefristet vereinbart werden. Bei einer Befris-

tung sollte diese zunächst auf drei Jahre festgesetzt werden.

Bei unbefristeten Vereinbarungen und bei Verlängerungen ist besonders darauf zu achten,

dass die sozialen Brndungen zu den Kolleginnen und Kollegen nicht über Gebühr gelockert

werden.

17.2 Die Beschäftigten haben das Recht, aus wichtigem Grund durch einseitige, schrift l iche Er-

klärung zum Ende des folgenden Monats die häusliche Arbeitsstätte aufzugeben und an

ihren Arbeitsplatz in der Dienststelle zurückzukehren. Der Arbeitgeber/Dienstherr darf die

Einrichtung des häuslichen Arbeitsplatzes aus wichtigem dienstl ichem Grund mit Beteil i-

gung des Personalrats schriftlich und mit Dreimonatsfrist zum Monatsende widerrufen.

17 .3 Als wichtlger Grund gilt vor allem die Anderung der persönlichen sozialen Rahmenbedin-

gungen, eine wesentl iche Anderung des Arbeitsinhaltes, der behördeninternen Arbeitsab-

läufe, behördenorganisatorische Veränderungen, oder die Verweigerung des Zutritts zur

häuslichen Arbeitsstätte.

17 .4 Bei Beendigung der Telearbeit ist die Rücknahme der Arbertsmittel durch den Arbeitgeber/

Dienstherrn unverzüglich zu ermöglichen. Sie sind an der häuslichen Arbeitsstelle für den

Arbeitgeber/Dienstherrn abholbereit zur Verfügung zu stellen. Es erfolgt kein Vor- oder

Nachteilsausg leich.

18. Schrift l iche Bewill igung der Telearbeit

Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wird jeder Telearbeiterin oder jedem Telearbeiter zeitnah

schrift l ich die Bewill igung der Telearbeit (Anlage) mitgeteilt.
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19. Qual i f iz ierungundErfahrungsaustausch

19.1 Vor der Aufnahme von Telearbeit werden die interessierten potentiellen Telearbeitenden

und ihre Vorgesetzten in geeigneter Weise über die Konsequenzen und Anforderungen

dieser Arbeitsform informiert. Insbesondere zu den Themen Führung und Kooperation,

Selbstorganisation, Datenschutz sowie in der Handhabung der zur Verfügung gestellten

Programme und Geräte sind sie zu schulen und fortzubilden.

Diese Schulungen werden vom SIN und dem izn oder vergleichbar kompetenten Institutio-

nen angeboten.

19.2 Darüber hinaus wird kontrnuierl ich die Möglichkeit zu einem behörden- und ressortüber-

greifenden Erfahrungsaustausch gewährleistet. Es wird angestrebt, ein Netzwerk der mit

Telearbeit befassten Beschäftigten aufzubauen und dies in geeigneter Weise im Intranet

des Landes zu unterstützen. Dazu wird eine so genannte Community eingerichtet.

Einmal im Jahr soll eine ressortübergreifende Veranstaltung für Telearbeiter/innen stattfin-

den.

20. Inkrafttreten / Geltungsdauer / Geltungsbereich

Diese Vereinbarung tritt am 01.01 .2005 in Kraft. Mit dem lnkrafttreten dieser Vereinbarung

wird die Vereinbarung vom 19.12.2000 aufgehoben. Die Anpassung an Rechtsänderun-

gen, insbesondere der Niedersächsischen Arbeitzeitverordnung, bleibt vorbehalten.

Hannover, den 14.12.2004

N iedersächsische Landesreg ierung
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Minister für Inneres und Sport


